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Entwurf einer

MOTION

des Gemeinderates

an die föderalen Behörden zur Einrichtung eines „Noteinsatzplanes“,

um ab 2010 die Reform einzuführen, die per Gesetz vom 15. Mai 2007 über die zivile Sicherheit vorgesehen wurde

Der Gemeinderat, 

in öffentlicher Sitzung tagend,

Aufgrund des Kodexes für lokale Demokratie und Dezentralisierung, insbesondere seiner Artikel L1122-20 Abs.1, L1122-26 §1 und L1122-30 Abs.1.;

Aufgrund des Gesetzes über den Zivilschutz vom 31. Dezember 1963;

Aufgrund des Gesetzes über die zivile Sicherheit vom 15. Mai 2007;

Aufgrund des allgemeinen Richtlinienplans - Inneres vom 13. November 2009, so wie dem föderalen Parlament unterbreitet;

Aufgrund der Rechtfertigung des allgemeinen Ausgabenhaushalts für das Haushaltsjahr 2010 – Inneres vom 12. November 2009, so wie dem föderalen Parlament unterbreitet;

In Erwägung, dass das Gesetz vom 15. Mai 2007 insbesondere einen Finanzierungsmechanismus festlegt, der langfristig einen Ausgleich der Kosten der  Feuerwehrdienste in einem Verhältnis von 50/50 erlaubt, gegenüber einer jetzigen Verteilung von rund 90% zu Lasten der Gemeinden und lediglich 10% zu Lasten der föderalen Behörden;  

In Erwägung der Versprechungen der föderalen Behörden, nach und nach einen immer bedeutenderen Anteil der Kosten der lokalen zivilen Sicherheit zu übernehmen, und gleichzeitig in kürzester Frist die operationellen und juristischen Probleme zu lösen, denen die  Gemeinden und die Feuerwehrdienste begegnen müssen;

In Erwägung, dass die Föderalregierung trotz dieser legalen Bestimmungen und ihrer Versprechungen für die Jahre 2010 und 2011 lediglich lächerliche Haushaltsanstrengungen zugunsten der Reform angekündigt hat; 

In Erwägung der Verunsicherung, in die rund 17.500 professionelle und freiwillige Feuerwehrleute aufgrund dieser mangelnden föderalen Verantwortungsnahme gestürzt werden, sowie der Protestaktionen und legitimen Forderungen, auf die diese seit Beginn des Monats Dezember 2009 zurückgreifen müssen;

In Erwägung, dass die Feuerwehrdienste eine absolut wesentliche Aufgabe für den Bürger wahrnehmen und dass die Gemeinden einfach nicht mehr in der Lage sind, die finanzielle Last sozusagen alleine zu tragen, die dieser tagtägliche Schutz mit sich bringt;

AUS DIESEN GRÜNDEN,

AUF VORSCHLAG DES GEMEINDEKOLLEGIUMS,

BESCHLIESST, MIT ......... JA-STIMMEN, ......... NEIN-STIMMEN UND ......... ENTHALTUNGEN, DIE FOLGENDE MOTION:

Artikel  1:

Der Gemeinderat ersucht die föderalen Behörden, die Akte „Feuerwehrdienste“ dringend neu zu eröffnen, indem die operationellen und personellen Mittel in den Vordergrund gestellt werden. 

Der Rat fordert insbesondere:

1) die dringende Bereitstellung eines föderalen „Übergangsbudgets“ mit dem Zweck, die Verbindung zwischen der derzeitigen Vorbereitungssituation und einer Situation „im Normalbetrieb“ (2012?) herzustellen. Dieses Budget sollte prioritär dazu dienen: 

- die föderalen Mittel zur Anschaffung von Material und Ausrüstung ernsthaft zu erhöhen (heute rund 20 Millionen Euro). Der Rat verlangt, dass dieses Budget ab 2010 verdoppelt wird (40 Millionen Euro pro Jahr) und dass seine Verwendung vereinfacht und beschleunigt wird;

- bis Ende 2010 500 neue Feuerwehrmänner einzustellen. Diese Anzahl, die nur die Hälfte des Kontingents darstellt, welches noch vor 4 Monaten unter dem vorherigen Minister für Inneres zur Diskussion stand, muss als vorübergehende Maßnahme vor der vollständigen Umsetzung der Reform dienen. 

2) eine schnelle Verbesserung des föderalen Ausbildungsangebotes, sowohl auf Ebene der Basisausbildung als der spezialisierten Ausbildung, welche die Feuerwehrmänner dringend benötigen. Auch stellen sich seit geraumer Zeit gewisse juristische Probleme betreffend die soziale Sicherheit der freiwilligen Feuerwehrleute. Es ist wichtig, in den kommenden Wochen eine definitive Antwort darauf zu finden;

3) von der gesamten Regierung Klarheit darüber, ob ihrerseits der Wille besteht, die Reform in naher Zukunft tatsächlich umzusetzen und zu diesem Zwecke die entsprechenden finanziellen Mittel zur Schaffung der zukünftigen Hilfeleistungszonen bereit zu stellen. Die Einbeziehung der dringenden medizinischen Hilfe in die Reform muss ebenfalls so schnell wie möglich konkretisiert werden, und zwar ohne dass den Gemeinden irgendeine erneute finanzielle Beteiligung abverlangt wird;

4) die Garantie darüber, dass die nächsten Fortschritte auf Ebene der Reform nicht auf Kosten der Städte und Gemeinden des Landes gehen, auch nicht teilweise. Diese tragen bereits jetzt zu 90% die Kosten der Feuerwehrdienste.

Artikel 2: 

Eine gleich lautende Ausfertigung des vorliegenden Beschlusses wird weitergeleitet:

· An Herrn Yves LETERME, Premierminister

· An Frau Annemie TURTELBOOM, Ministerin für Inneres

· An Frau Joëlle MILQUET, Vize-Premierministerin

· An Frau Laurette ONKELINX, Vize-Premierministerin

· An Herrn Didier REYNDERS, Vize-Premierminister

· An Herrn Steven VANACKERE, Vize-Premierminister

· An Herrn GUY VANHENGEL, Vize-Premierminister

· An Herrn Rudy DEMOTTE, Ministerpräsident der Wallonischen Region

· An Herrn Paul FURLAN, wallonischer Minister für lokale Behörden und Städte

· Sowie an Herrn Jacques GOBERT, Vorsitzender des wallonischen Städte- und Gemeindeverbandes VoG.

So geschehen zu ……………………… in der Sitzung vom ……………………… 

Namens des Gemeinderates

Der Sekretär,




Der Vorsitzende,

JRO / 7.12.2009

Wallonischer Städte- und Gemeindeverband  VoG
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